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DIE IL. IE

EISEOAIIäCHEIIMEK
Schweizerische Wochenschrift

für die Interessen des Eisenbahnwesens.
Journal hebdomadaire suisse

pour les interets des chemins de fer.

Bd. I. ZÜKICH, den 18. August 1874. No. 8.

„Die Eisenbahn" erscheint jeden |

Dienstag. Correspondenzen und Re-
clamationen sind an die Redaction,
Abonnements und Annoncen an die
Expedition zu adressiren.

„ Le Chemin de fer" parait tous
les mardis. — On est prie de s'adresser
a la Redaction du Journal pour corres-
pondances ou reclamations et au
bureau pour abonnements ou annonces.

Abhandlungen und regelmässige
Mittheilungen werden angemessen honorirt.

Les traites et communioations regu-
lieres seront payees convenablement.

Abonnement. — Schweiz-: Fr. 6. —
halbjährlich franco durch die ganze
Sohweiz. Man abonnirt bei allen
Postämtern oder direet bei der Expedition.

Ausland: Fr. 7. 50 2 Thlr.
6 Mark halbjährlich. Man abonnirt bei
allen Postämtern des deutsch-österr.
Postvereins, für alle übrigen Länder
direet bei der Expedition.

Preis der einzelnen Nummer 50 cts.

Abonnement. — Suisse: fr. 6. — pour
6 mois franco par toute la Suisse. On
s'abonne a tous les bureaux de poste
suisses ou chez les editeurs.

Etranger: fr. 7. 50 pour 6 mois. On
s'abonne pour l'Allemagne et l'Autriohe
aupres de» bureaux de poste, pour
tous les autres pays chez les editeurs
Orell Füssli & Co. ä Zürich.

Prix du numero 50 Centimes.

Annoncen finden durch die „Eisenbahn11

in den fachmännischen Kreisen
des In- und Auslandes die weiteste
Verbreitung. Preis der viergespaltenen
Zeile 25 cts. 2 sgr. 20 Pfennige.

Les annonces dans notre Journal
trouvent la plus grande publicite parmi
les Interesses en matiere de chemin
de fer. Prix de la petite ligne 25 cent.

2 Silbergros 20 pfennige.

INHALT: Rechtsfälle betreffend Eisenbahntransport. — Ueber Phosphor-
bronoelager. (Von Hrn. Ad. Ott in Zürich.) — Zahnrad - System
(Denkschrift). — Schmalspurbahnen. HI. Dampfomnibus. Zürichsee-Gotthard-
bahn (Finanzielles). — Betriebseinnahmen (Lausanne-Echallens, Rigibahn).
— Tariferhöhung der österreichischen Kaiserin Elisabethbahn. — Literatur.
— Bund und Kantone. — Chronik. — Unfälle. — Tarifänderungen. —
France. — Londoner Eisen- und Kohlenpreise. — Courszeddel. —
Submissionen. — Eingegangene Drucksachen. — Personel: Chemins de Fer
de la Suisse Occidentale. — Inserate.

Rechtsfälle betreffend Eisenbahntransport. Rechtliche
Wirkungen der Linsdenunciation (Streitverlrün-
dung) und der Ni chtunferstützung des Litisdenun-
cianten durch den Litisdenunciaten. — In Nummer 2
dieser Wochenschrift; ist ein Rechtsfall betreffend die Spedition
einer Horizontalstossmaschine von Manchester über Basel nach
Winterthur mitgetheilt worden, 'welcher durch Urtheil des Zürcher.
Handelsgerichts vom 26. Januar 1874 in Sachen Rieter & Cie.
contra Direction der schw. Nordostbahn zu Ungunsten der Kläger
entschieden wurde, und in welchem Falle beide Parteien dem
Speditionshause Madeux und Wohnlich in Basel Streit verkündet)
hatten, das aber an jenem Processe nicht Theil nahm.

In der Folge belangten Rieter & Cie. das Speditionshaus
Madeux und Wohnlich in Basel mit einer Forderung von Fr. 1820
als Ersatz der Maschine nach dem Facturawerth sammt Kosten
für Fracht und Oamionage undSnsen davon k 6 °/o seit 25.
August 1873, zuzüglich der Kosten des Zürcher Processes mit
Fr. 189. 75 Cts. sammt Zins davon seit dem Tage der Klage.

Ifcie Klage stützte sich — wie schon gegenüber der
Nordostbahn — zunächst auf einen Befundbericht, der am 25. Aug.
1873 von Angestellten der Kläger und der Güterexpedition der
Nordostbahn in Winterthur gemeinsam erhoben und wodurch
constatirt worden war, dass die Beschädigung der Kisten von
Innen nach Aussen erfolgt war, dass das Hauptstück der
Maschine einen ca. 1 Fuss langen Bruch hatte und dadurch die
Maschine unbrauchbar geworden war. Fehlerhafter Weise hatte
siiib. die Kiste auf dem Deckel liegend befunden und war schon
in diesem Zustand in Basel angekommen, wesshalb Madeux und
Wohnlich der Centralbahn einen Revers ausstellten, dass sie
¦dieselbe für allen daherigen Schaden und Nachtheil entlasten.

Die Beklagten (Madeux und Wohnlich) bestritten vor den
Basler Gerichten jede Haftbarkeit, fanden den Beweis für
Zusammenhang zwischen der Lage der Kiste und dem Schaden
der Maschine nicht hergestellt und verwarfen selbst die von den
Klägern beantragte nochmalige Expertise, weil eine solche nach
so langer Zeit keine Garantie mehr biete gegen andere schädliche

Einwirkungen der Zwischenzeit.

Das Civilgericht Basel erkannte durch Urtheil vom
12. Mai 1874, welches unterm 2. Juli vom Appellationsgerichte

des Cantons Basel-Stadt bestätigt wurde:

„Beklagte haben den Klägern gegen Ueberlassung der fraglichen
Maschine Fr. 1820 nebst Zins ä 6 °/o vom 25. August 1873 an
und Fr. 189. 73 nebst Zins ä 6 tyo vom 1. April 1874 an zu
bezahlen, sofern sie nicht vorziehen, binnen 14 Tagen über den
Minderwerth" der Maschine an Ort und Stelle einen rechtsge-
genügenden Erfund erheben zu lassen, in welchem Falle den
Parteien, wenn sie sieh nicht einigen können, das Recht offen
bleibt."

Dieses Urtheil der Basler Gerichte stützt sich auf folgende
Rechtsgründe:

„In der That erscheint der fragliche Beweis (des Zusammenhangs

zwischen der Lage der Kiste und dem Schaden der Maschine)
allerdings Zweifeln unterliegen zu können. Aber diess war eine
Einwendung, welche der abliefernden und in's Recht gefassteri
Nordostbahn, die diesen Zusammenhang behauptete, ,gp. machen
war und welche ihr.'zu machen Beklagte unterliessen, obwohl
Kläger sie zur Mitwirkung im Processe aufforderten.

„Es ist wahr, dass Beklagte den Klägern diese Einwendung
in ihrem Schreiben (vom 25. Sept. 1873) schon mittheilten und
diese also in der Lage waren; sie ihrerseits der Nordostbahn
entgegen zu stellen. Auch zeigt das Urtheil des Zürcher Handelsgerichts

wirklich, dass die Klagpartei den Beweis für die
Beschädigung der Waare zwischen Basel und Winterthur eventuell
anerbot.

„Ging nun der Richter über dieses Anerbieten hinweg, so
müssen Beklagte diess auch gegen sich gelten lassen, da sie
die Kläger an die Nordostbahn wiesen; hätten aber Kläger dieses
Beweisanerbieten auch unterlassen und den Prooess übel geführt,
so wäre den Beklagten auch diese Einwendung abgeschnitten,
da sie, Beklagte, ganz correct aufgefordert waren, ihrerseits
alle Einwendungen zu bringen, welche ihnen zweckdienlich
erscheinen könnten. Die Folgen dieser Unterlassung haben sie
auf sich zu nehmen.

„Es bleibt also allein die Frage übrig, oh diese Folge der
Abweisung der Kläger nun in Anerkennung des heutigen kläger-
schen Antrags bestehe? Und wirklich scheint beklagte Partei
mit Ablehnung jeder Expertise den Richter dazu zu berechtigen.

„Immerhin erscheint es in der Billigkeit, namentlich da
auch Kläger diess anerbieten, dass noch untersucht werden
könne, wiefern denn der vorliegende Schaden ein solcher sei,
der die ganze Maschine unbrauchbar mache, oder wiefern bei
einer Reparatur die Verwendbarkeit aufrecht bleibe und nur
ein Minderwerth zu ersetzen sei. Natürlich ist eine solche
Expertise den Beklagten bloss offen zu lassen, nicht aufzudrängen."

Ueber Phosphorbroncelager. (Von Hm. Adolf Ott in Zürich.)
Bekanntlich haben Montefiore-Levy und Künzel bereits vor
einiger Zeit dargethan, dass die Festigkeit und Zähigkeit der
Bronce (einer Legirung aus Kupfer und Zinn, oder Kupfer,
Zinn und Zink) duroh einen Zusatz von Phosphor wesentlich
gesteigert werde, wie sich denn ein solcher Zusatz für gewisse
Zwecke auch bei reinem Kupfer als vortheilhaft erwiesen hat.
Dr. Künzel hat nun weiterhin gefunden, dass wenn Phosphor-
bronce mit einer gewissen Proportion Blei geschmolzen wird,
ein Metall entsteht, das aus zwei bestimmten Legirungen
zusammengesetzt ist. Die eine derselben ist eine harte und zähe,
sehr wenig Blei enthaltende Phosphorbronee, während die andere

sich als eine weit weichere, zumeist aus Blei bestehende Mischung
zu erkennen gibt. Betrachtet man eine Bruchfläohe der Letztem,
aber unter einer Lupe, stündet man, dass sie keineswegs eine

homogene Beschaffenheit darbietet, sondern aus einem Skelett

von Phosphorbronce besteht, deren Poren oder Zwischenräume

gleichmässig mit der viel weichern Bleilegirung angefüllt sind.

Hr. Künzel hat die näher zu besprechenden Eigenschaften dieser
Bronce zu verwerthen gewusst, indem er sie als Lagermetall
vornehmlich für Eisenbahnen anwendet. Fassen wir, bevor wir
hierauf-gingehen, die Bedingungen in's Auge, welche man an
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